
Neues Landesgaststättengesetz Baden-Württemberg – Umstellung von Erlaubnis- auf 
Anzeigeverfahren 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 ist in Baden-Württemberg das novellierte Landesgaststättengesetz 

(LGastG) in Kraft getreten. Kern der Reform ist der Übergang vom bisherigen Erlaubnis- und 
Gestattungsverfahren zu einem einheitlichen Anzeigeverfahren, das für stehende 

Gaststättengewerbe, vorübergehende Betriebe sowie reisegastgewerbliche Tätigkeiten gilt. Die 

Neufassung des Gesetzes ist Ergebnis der Arbeiten der Entlastungsallianz für Baden-Württemberg 

und verfolgt das Ziel, die gaststättenrechtlichen Vorgaben zeitgemäß, unbürokratisch und praxisnah 

auszugestalten. 

Im Bereich des stehenden Gaststättengewerbes ist ab dem 1. Januar 2026 die Frage des 

Alkoholausschanks für die Anwendung der gaststättenrechtlichen Vorschriften nicht mehr 

maßgeblich. Für alle Gastgewerbetreibenden, die ab diesem Zeitpunkt ein stehendes 

Gaststättengewerbe neu betreiben möchten, gilt die Anzeigepflicht nach § 2 Absatz 1 LGastG. Die 

Gewerbeanmeldung oder -ummeldung nach § 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung ist mindestens 

sechs Wochen vor Beginn des Betriebs bei der jeweils zuständigen Betriebssitzgemeinde 

einzureichen. Dabei sind die Betriebsart sowie eine gegebenenfalls geplante Außenbewirtschaftung 

anzugeben. Zudem ist ein Nachweis über die Teilnahme an einer Gaststättenunterrichtung oder 
über eine einschlägige berufliche oder wissenschaftliche Ausbildung im lebensmittelrechtlichen 
Bereich gemäß § 3 LGastG bei der zuständigen Gemeinde vorzulegen. 

Für vorübergehende Gaststättengewerbe (bisherige Gestattung) sowie für reisegastgewerbliche 
Tätigkeiten aus besonderem Anlass besteht ab dem 1. Januar 2026 eine Anzeigepflicht nach § 2 
Absatz 2 LGastG. Personen, die ab diesem Zeitpunkt aus besonderem Anlass vorübergehend ein 

Gaststättengewerbe betreiben und dabei gewerbsmäßig Getränke oder zubereitete Speisen 

anbieten, haben der zuständigen Gemeinde Name, ladungsfähige Anschrift sowie Ort und Zeitpunkt 

des besonderen Anlasses anzuzeigen. Die Anzeige ist grundsätzlich mindestens zwei Wochen vor 

Beginn des vorübergehenden Betriebs bei der Gemeindeverwaltung einzureichen, anschließend wird 

sie an die zuständigen Behörden weitergeleitet. 

Die Anzeigepflicht gilt für alle Gaststättenbetriebe gleichermaßen, unabhängig davon, ob Alkohol 
ausgeschenkt wird.  

Vereine sind nur dann anzeigepflichtig, wenn sie alkoholische Getränke ausschenken. 

Weitere Informationen stehen auf der Website des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 

Tourismus Baden-Württemberg unter folgendem Link zur Verfügung: https://wm.baden-

wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/gaststaettenrecht  

 

 

 

 

 

 

 


